
 

  

INTEGRIERTE ENTWICKLUNGSSTRATEGIE 
FÜR DIE LOKALE AKTIONSGRUPPE (LAG) 
AKTIVREGION SCHLEI-OSTSEE 
 

 
 

MÄRZ 2008 

BEWERBUNG ZUR ANERKENNUNG ALS AKTIVREGION 
 

ANHANG 



  



 

 

 

 
 

Integrierte Entwicklungsstrategie 
für die Lokale Aktionsgruppe (LAG) 
AktivRegion Schlei-Ostsee 
 
Bewerbung zur Anerkennung als AktivRegion 
 
Anhang 
 

 

 
Auftraggeber: 
Amt Südangeln 

Toft 7 

24860 Böklund 

 

 

Auftragnehmer: 
  

Stuhrsallee 31 

24937 Flensburg 

 

 

Projektleitung: 
Dipl. Geografin und Stadtplanerin Cornelia Plewa 

 
weitere Bearbeitung: 
Dipl. Ing. Julia Wähner 

Dipl. Ing. und Dipl. Verwaltungswirtin Camilla Grätsch 

Dipl. Geografin Silvia Bochmann 

Sonja Köntges 

 

 

 

Flensburg, März 2008 



  

 

 



ENTWICKLUNGSSTRATEGIE AKTIVREGION SCHLEI-OSTSEE ANHANG 

 

Anhangverzeichnis 
 

Anhang 1: Auflistung der wesentlichen Termine 
Anhang 2: Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitskreise und Expertengespräche 
Anhang 3: Themenlandschaft 
Anhang 4: Satzung  
Anhang 5: Protokoll der Gründungsversammlung  
Anhang 6: Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Gründungsversammlung und Vorstandssitzung 
Anhang 7: Kofinanzierungserklärungen 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 1: Auflistung der wesentlichen Termine 



  

 



 

 

11.09.2007        Auftaktveranstaltung zum Strategiewechsel 

09.10.2007        AK Wirtschaft/ Landwirtschaft 

29.10.2007        AK Tourismus 

30.10.2007        AK Natur und Umwelt 

01.11.2007        Regionsgespräch Geltinger Bucht 

05.11.2007 AK Geschichte und Archäologie  

05.11.2007 Regionsgespräch Haddeby 

08.11.2007  Regionsgespräch Kappeln 

09.11.2007 Regionsgespräch Süderbrarup 

12.11.2007 AK Fischwirtschaftsgebiete 

12.11.2007 Gespräch in Rieseby 

13.11.2007 Regionsgespräch Amt Südangeln 

19.11.2007 Regionsgespräch Schleswig 

19.11.2007 abends: Amt Kappeln-Land 

13.12.2007 Breitbandveranstaltung WiREG 

18.12.2007 Lokale Aktionsgruppe -alt-  Sachstandsbericht 

 

14.01.2008 Gespräch Landrat v. Ancken Naturpark Schlei 

17.01.2008 Gespräch Landrat v. Gerlach Naturpark Schlei 

04.02.2008 Veranstaltung Weltkulturerbe in Kiel 

05.02.2008 Satzungsgruppe Schlei 

05.02.2008 Kommunale Infrastruktur und Demographischer Wandel 

21.02.2008 Naturpark Schlei Kreis SL-FL 

03.03.2008 Gründungsversammlung AktivRegion Schlei-Ostsee 

04.03.2008 Abstimmung Mitte des Nordens  

04.03.2008 Naturpark Schlei in Schleswig 

06.03.2008 Sitzung Fischwirtschaftsgebiete 

11.03.2008 Vorstand AktivRegion Schlei-Ostsee 

12.03.2008 Wirtschafts- und Verkehrsausschuss Kreis RD-Eck: Naturpark Schlei 

13.03.2008 Termin im Wirtschaftsministerium zur Breitbandversorgung 



  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 2: Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Expertengespräche 
und Arbeitskreise  



  

 



 

 



  

 



 

 



  

 



 

 



  

 



 

 



  

 

 



 

 



  

 



 

 

 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 3: Themenlandschaft 



  

 

 



 

 

 
 



  

 

 
 



 

 

 

 
 

 



  

 

 



 

 

 



  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 4: Satzung 



  

 

 

 



 

 

Satzung 
 

des Vereins der Lokalen Aktionsgruppe 
„AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.“ 

 
 

§ 1 
Name, Sitz, Entwicklungsbereich und Rechtsform 

 
(1) Der Verein führt den Namen: 
 

„ LAG AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.“ 
 
(2) Der Entwicklungs- und Arbeitsbereich des LAG AktivRegion Schlei-Ostsee e.V. erstreckt 

sich anteilig über die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg. Zugehö-
rig sind die Städte Kappeln und Schleswig, sowie die Ämter Geltinger Bucht, Haddeby, 
Kappeln-Land, Südangeln, Süderbrarup und Schlei-Ostsee für die Gemeinden Barkels-
by, Brodersby, Damp, Dörphof, Fleckeby, Gammelby, Güby, Hummelfeld, Holzdorf, Kar-
by, Kosel, Loose, Rieseby, Thumby, Waabs und Winnemark. Durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung können weitere kommunale Körperschaften in den genannten Be-
reich mit aufgenommen werden. Eine Änderung der Gebietskulisse bedarf der Zustim-
mung des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein (MLUR) und der Genehmigung durch die Kommission. 

 
(3) Der Verein hat seinen Sitz in Böklund. 

 
(4) Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen. 

 
§ 2 

Ziele und Aufgaben 
 

(1) Zweck des Vereins ist es, die integrative und nachhaltige Entwicklung der Region (gem. 
§ 1 Abs. 2) zu unterstützen, und zwar unter dem Schwerpunkt der Verbesserung der 
Lebensqualität im ländlichen Raum, insbesondere durch Aufwertung des Tourismus, 
durch Bildung interkommunaler Kooperationen sowie durch Förderung der Vermarktung 
lokaler Erzeugnisse. Grundlage des Handelns bildet die vom Ministerium für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume anerkannte integrierte Entwicklungsstrategie für die 
AktivRegion Schlei Ostsee inklusive des Moduls der Entwicklungsstrategie für die 
Fischwirtschaftsgebiete. 

 



  

 

(2) Der Schwerpunkt der Aufgaben liegt in der Begleitung und Organisation der Aufstellung 
der in § 1 Abs. 2 genannten Region als „AktivRegion“, gemäß Zukunftsprogramm des 
Landes Schleswig-Holstein „Ländlicher Raum“ von 2007 bis 2013. In diesem Zusam-
menhang übernimmt der Verein die Aufgaben der lokalen Aktionsgruppe (LAG) gemäß 
Artikel 62 der Verordnung über die Förderung und Entwicklung des ländlichen Raums 
durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER-VO) (Verordnung (EG) Nr. 1698/2005) vom 20.09.2005 (Abl. L 277/01) 
und ist somit Träger der integrierten regionalen Entwicklungsstrategie für die Steuerung 
und ordnungsgemäße, EU-konforme Abwicklung, sowie Weiterentwicklung der regiona-
len Entwicklungsziele und  
-strategie zuständig. 

 
(3) Der Verein übernimmt zusätzlich die Aufgaben der „Gruppe“ nach Artikel 45 Abs. 2 der 

Verordnung über die Europäischen Fischereifond (EFF Verordnung) (EG) Nr. 1198/2006 
in Zusammenhang mit Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 498/2007 vom 26.03.2007. 

 
(4) Der LAG AktivRegion Schlei-Ostsee e.V. beteiligt alle relevanten Akteure und die Bevöl-

kerung i.S. von Art. 62 (b) der ELER-VO bei der Planung und Umsetzung der Entwick-
lungsstrategie und informiert die Öffentlichkeit frühzeitig und umfassend über seine Ar-
beit. 

 
(5) Die Information der Öffentlichkeit berücksichtigt die Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 

1698/2005 i.V.m. 1974/2006 der Kommission über die von den Mitgliedstaaten zu tref-
fenden Informations- und Publizitätsmaßnahmen für Interventionen der Strukturfonds im 
Zeitraum 2007 – 2013. 

 
(6) Der LAG AktivRegion Schlei-Ostsee e.V. führt ein internes Monitoring durch und doku-

mentiert die Umsetzung der Entwicklungsstrategie auf der Basis der im Rahmen des 
Monitoring durchgeführten Beobachtungen und Auswertungen. 

 
(7) Durch die Umsetzung der integrierten Entwicklungsstrategie soll ein nachhaltiger Ent-

wicklungsprozess in der Region angeschoben werden, der auch über die Förderperiode 
des Zukunftsprogramms „Ländlicher Raum“ von 2007 bis 2013 hinaus geht. 

 
 



 

 

§ 3 
Mitglieder 

 
(1) Die unter § 1 Abs. 2 genannten kommunalen Körperschaften sowie Wirtschafts- und So-

zialpartner, Verbände sowie sonstige juristische und natürliche Personen sind Mitglieder 
des Vereins. 

 
(2) Die Mitglieder müssen ihren Sitz oder Wirkungsbereich im Entwicklungsbereich gem. § 1 

Abs. 2 haben. 
 

(3) Kreise, Städte, Ämter, Gemeinden, Wirtschafts- und Sozialpartner, Verbände sowie ju-
ristische Personen benennen jeweils natürliche Personen als ständige/n Vertreter/-in, 
der/die sich seiner-/ihrerseits vertreten lassen kann. 

 
(4) Die Aufnahme von neuen Mitgliedern erfolgt durch einen schriftlichen Aufnahmeantrag, 

welcher von dem/der Vereinsvorsitzenden oder dessen/deren Vertreter/in gegenzu-
zeichnen ist. 

 
(5) Über die Aufnahme von neuen Mitgliedern entscheidet die Mitgliederversammlung. Die-

se Entscheidung, auch die Ablehnung der Aufnahme, kann ohne Angabe von Gründen 
erfolgen. 

 
(6) Gegen einen ablehnenden Bescheid der Mitgliederversammlung kann der/die An-

tragsteller/in innerhalb eines Monats ab Zugang des ablehnenden Bescheides eine 
schriftliche Beschwerde beim Vorstand einlegen. Über diese Beschwerde entscheidet 
die nächste ordentliche Mitgliederversammlung. 

 
§ 4 

Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet: 
 

a) mit dem Tod des Mitglieds bzw. mit der Auflösung der juristischen Person 
b) durch freiwilligen Austritt, 
c) durch Ausschluss aus dem Verein. 

 
(2) Der freiwillige Austritt kann nur durch eine an den Vorstand gerichtete schriftliche Erklä-

rung erfolgen. Es ist zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von sechs Monaten zulässig. Das Recht zu einer fristlosen Beendigung der 
Mitgliedschaft bei Vorliegen außerordentlicher Gründe bleibt unberührt. 

 



  

 

(3) Der Vorstand kann ein Mitglied, das in grober Weise gegen die Vereinsinteressen ver-
stößt oder dem Verein einen Schaden zugefügt hat, aus dem Verein ausschließen. Vor 
der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Beachtung einer angemessenen Frist Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Beschluss über einen Ausschluss aus dem 
Verein ist vom Vorstand zu begründen und dem Mitglied mittels eines eingeschriebenen 
Briefes bekannt zu machen. 

 
(4) Gegen den Ausschluss kann das ausgeschlossene Mitglied innerhalb eines Monats 

nach Zugang des Beschlusses schriftlich vom Vorstand die Entscheidung der Mitglie-
derversammlung beantragen. Der Vorstand hat innerhalb von zwei Monaten ab Zugang 
des Einspruchs die Mitgliederversammlung zwecks Entscheidung über den Ausschluss 
einzuberufen. Unterlässt der Vorstand die fristgerechte Einberufung der Mitgliederver-
sammlung, so ist der Ausschließungsbeschluss des Vorstandes wirkungslos. 

 
§ 5 

Organe 
 
(1) Organe des Vereins sind: 

 
1. Vorstand 
2. Mitgliederversammlung 

 
§ 6 

Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus einem/einer Vorsitzenden und zwei Stellvertre-
tern/Stellvertreterinnen. Ingesamt gehören dem Vorstand 16 Mitglieder an, davon acht 
kommunale Partner, mit einer Vertreterin bzw. einem Vertreter jeder kommunalen Kör-
perschaft gem. § 1 Abs. 2 und acht nicht kommunale Partner aus den Bereichen der 
Wirtschafts- und Sozialpartner, Verbände sowie sonstigen juristischen und privaten Per-
sonen. Diese werden durch die Mitgliederversammlung aus den Vertretern der Mitglie-
der gewählt. 

 
(2) Der Vorstand wird für die Dauer von 3 Jahren gewählt. 

 
(3) Der jeweilige Vorstand bleibt bis zur Wahl des neuen Vorstandes im Amt, selbst wenn 

hierdurch die Amtsdauer von drei Jahren überschritten wird. 
 

(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wird ein anderer 
Vertreter/andere Vertreterin aus den Reihen der Mitglieder unter Berücksichtigung von 



 

 

Abs. 1 gewählt. Der/Die Nachrückende verbleibt im dem Wahlturnus des/der Ausge-
schiedenen. 

 
(5) Ein Vorstandsmitglied kann bei grober Amtspflichtverletzung oder aus sonstigem wichti-

gen Grund vom Vorstand abberufen werden. 
 

(6) Der/Die Vorsitzende gemeinsam mit einem Stellvertreter/einer Stellvertreterin vertreten 
den Verein im Sinne des § 26 BGB. 

 
§ 7 

Zuständigkeiten des Vorstandes 
 

(1) Der Vorstand ist für alle vereinsinternen Angelegenheiten entsprechend der Satzung zu-
ständig, sofern diese nicht der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. 

 
(2) Der Vorstand ist zuständig und verantwortlich für folgende Aufgaben: 

 
a) Führung der laufenden Geschäfte 
b) Steuerung der Geschäftsführung (LAG Management) auf der Grundlage einer 

vom Vorstand zu verabschiedenden Geschäftsordnung 
c) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung 
d) Auswahl der zu fördernden Projekte im Rahmen des Grundbudgets sowie weite-

rer Projekte 
e) Entscheidung über Anträge für förderfähige Projekte 
f) laufende Steuerung und Überwachung der Erarbeitung und Umsetzung der Ent-

wicklungsstrategie und der Projekte 
g) Abschluss und Kündigung von Dienst- und Arbeitsverträgen. 

 
(3) Im Zuge der Erarbeitung und Umsetzung der integrierten Entwicklungsstrategie ist der 

Vorstand verantwortlich für: 
 

a) Durchführung des internen Monitorings 
b) Berichterstattung gegenüber dem Amt für ländliche Räume (ALR) als  Verwal-

tungsstelle, dem MLUR als  Verwaltungsbehörde und der EU-Kommission 
c) Beteiligung an nationalen und europäischen Netzwerken 
d) Erfahrungsaustausch mit anderen Regionen und regionalen Netzwerken. 

 
(4) Der Vorstand ist befugt, die Geschäftsführung (gem. § 13) mit vorgenannten Aufgaben, 

mit Ausnahme der Aufgaben nach Abs. 2 d) und e), zu betrauen und diese auch an Drit-
te zu vergeben. 

 



  

 

§ 8 
Arbeitsweise und Beschlussfassung des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand tritt so oft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch halbjährlich, 

zusammen. Er muss einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder des 
Vorstandes dieses beantragen. 

 
(2) Einladung, Tagesordnung und Beratungsunterlagen werden den Vorstandsmitgliedern 

von dem/der Vorsitzenden spätestens eine Woche vor Sitzungsbeginn übermittelt. 
 

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes 
anwesend sind. Ist das nicht der Fall, so ist unverzüglich gemäß Abs. 2 eine neue Vor-
standssitzung einzuberufen, die dann ohne Rücksicht auf die Anzahl der vertretenden 
Mitglieder beschließen kann. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen. Der Anteil der 
nicht kommunalen Partner der an der Beschlussfassung Mitwirkenden muss mindestens 
50% betragen. 

 
(4) In Eilfällen können Beschlüsse, wenn kein Mitglied widerspricht, ohne Sitzung im Um-

laufverfahren gefasst werden. Das Beschlussergebnis ist unverzüglich schriftlich nieder-
zulegen und den Mitgliedern des Vorstandes mitzuteilen. Der Anteil der nicht kommuna-
len Partner der an der Beschlussfassung Mitwirkenden muss mindestens 50% betragen. 

 
(5) Der Vorstand soll im Konsens entscheiden. Sollte im Einzelfall eine einvernehmliche 

Entscheidung nicht möglich sein, so ist eine 2/3-Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, unter Einhaltung des Abs. 3, erforderlich. 

 
(6) Zu den Sitzungen des Vorstandes können themenbezogen Mitglieder der Arbeitsgrup-

pen und weitere Fachleute beratend ohne Stimmrecht  hinzugezogen werden. 
 

(7) Die Sitzungen sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann analog zu § 35 der Gemeindeord-
nung für Schleswig-Holstein ausgeschlossen werden. 

 
(8) Über die Beschlüsse des Vorstandes ist eine Niederschrift zu fertigen, welche vom Ver-

sammlungsleiter und Schriftführer zu unterschreiben ist. 



 

 

§ 9 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung ist durch den Vorstand schriftlich einzuladen, so oft es die 

Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal jährlich im ersten Kalenderhalbjahr. 
In der Einladung sind die vorläufige Tagesordnung sowie Zeit und Ort der Sitzung an-
zugeben. Die Einladungsfrist beträgt zwei Wochen. Die Frist beginnt mit dem auf die 
Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststem-
pels. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte 
vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 

 
Eine Änderung der Tagesordnung ist nur möglich, wenn 1/3 der anwesenden Mitglieder, 
mindestens aber drei Mitglieder, eine Änderung der Tagesordnung beantragen. 
 
Die Versammlung muss einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder 
dies schriftlich beantragen. 

 
(2) Die Mitgliederversammlung ist zuständig und verantwortlich für folgende Angelegenhei-

ten: 
 

a) Wahl der Vorstandsmitglieder, des/der ersten Vorsitzenden und deren/dessen 
Stellvertreter/innen, 

b) Wahl von zwei Kassenprüfern, 
c) Entlastung des Vorstandes nach Vorlage des Jahresberichtes und des Kassen-

berichtes 
d) Beschlussfassung über Einsprüche  
e) Mitgliederaufnahme und Gebietserweiterung 
f) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 
g) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

 
(3) In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen, kann die 

Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann 
seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereiches die Meinung der Mitglie-
derversammlung einholen. 

 
(4) Die Sitzungen sind öffentlich. 

 
(5) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, wel-

che vom Versammlungsleiter und Schriftführer zu unterschreiben ist. 
 
 



  

 

§ 10 
Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden geleitet. Bei Abwesenheit 

des/der Vorsitzenden durch seine/seinen Stellvertreter/Stellvertreterin. Ansonsten kann 
eine Versammlungsleitung aus den Anwesenden gewählt werden. 

 
(2) Stimmberechtigt sind die Mitglieder.  

 
(3)       a)  Jedes Mitglied hat eine Stimme.  

b) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mit-
glieder anwesend sind.  

c) Der Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner, Verbände sowie sonstige juristi-
sche und natürliche Personen an der Beschlussfassung müssen repräsentativ 
vertreten sein.  

d) Bei Beschlussunfähigkeit, die durch die Versammlungsleitung festzustellen ist, 
kann die Versammlung mit einer Frist von 15 Minuten neu einberufen werden.  

e) Die Versammlung ist dann beschlussfähig, wenn mindestens 1/3 der stimmbe-
rechtigten Mitglieder, mindestens jedoch drei stimmberechtigte Mitglieder anwe-
send sind. Abs. c) gilt entsprechend. 

 
(4) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit. Änderungen der Ver-

einssatzung benötigen eine 2/3-Mehrheit der Anwesenden der Mitgliederversammlung. 
 

§ 11 
Arbeitskreis Fischwirtschaftgebiete 

 
(1) Der Arbeitskreis Fischwirtschaft setzt sich zusammen aus den Vertretern der durch das 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume benannten Fischwirt-
schaftsgebiete (Arnis, Kappeln, Maasholm und Schleswig). Vertreten sind alle Gruppen, 
die dem sozioökonomischen Bedarf der Fischwirtschaftsgebiete entsprechen (öffentliche 
und private Partner). Es herrscht das Proportionalitätsprinzip. 

 
(2) Er verabschiedet die Zielsetzungen und Strategien für diesen Bereich und entwickelt 

Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete in Ergänzung der 
übrigen Interventionen. 

 
(3) Er ist Entscheidungsgremium als Gruppe entsprechend den Vorgaben des Europäi-

schen Fischereifonds (Art. 45 VO (EG) Nr. 1198/2006 und Art. 23 VO (EG Nr. 498/2007) 
 

(4) Im Übrigen gilt der § 15 entsprechend. 



 

 

§ 12 
Entschädigung 

 
(1) Dem/Der Vorsitzenden wird in analoger Anwendung der Entschädigungs-  

verordnung in kommunalen Ehrenämtern eine Entschädigung gewährt. Die Höhe richtet 
sich nach der für eine ehrenamtlich verwaltete Gemeinde mit 601 bis 800 Einwohnern 
vergleichbaren Aufwandsentschädigung für den/die Bürgermeister/in. Im Vertretungsfalle 
erhält der/die Stellvertreter/Stellvertreterin ein Dreißigstel pro Kalendertag der monatlich 
gewährten Entschädigung des Vorsitzenden. 
Die Finanzierung der Entschädigung erfolgt außerhalb der ELER-Förderung. 

 
§ 13 

Geschäftsführung: LAG Management 
 
(1) Die Geschäftsführung, mit Ausnahme der Bewilligung von Projekten, erfolgt durch den 

LAG AktivRegion Schlei-Ostsee e.V. selbst. Der Verein kann hierfür eigenes Personal 
einsetzen oder Dritte beauftragen. 

 
(2) Die Geschäftsführung ist für die verwaltungsmäßige Erledigung der Aufgaben und den 

Geschäftsablauf verantwortlich. Der Vorstand kann der Geschäftsführung durch Be-
schluss bestimmte Aufgaben übertragen und diese auch jederzeit wieder entziehen. Die 
Gesamtveranwortung hinsichtlich der Führung der Geschäfte verbleibt beim Vorstand. 
Die Geschäftsführung hat den Vorstand laufend zu unterrichten. 

 
(3) Die Geschäftsführung ist zuständig und verantwortlich für folgende Angelegenheiten: 

 
a) Zuarbeit zu den Organen des Vereins, den Arbeitsgruppen und dem Arbeitskreis 

Fischwirtschaftsgebiete 
b) operative Umsetzung, Steuerung und Weiterentwicklung der integrierten Entwick-

lungsstrategie, 
c) inhaltliche und sektorübergreifende Koordinierung von Projekten, Vorbereitung von 

Entscheidungen des Vereins, 
d) Berücksichtigung übergeordneter Planungen von Kreis / Land sowie der Ziele der 

Programmplanungen, 
e) Beratung und Betreuung der Antragsteller, 
f) Schnittstelle zur Verwaltungsstelle des Zukunftsprogramms Ländlicher Raum, dem 

Amt für ländliche Räume (gem. § 14), 
g) Berichterstattung gegenüber den Organen des Vereins, der Verwaltungsstelle, der 

Verwaltungsbehörde und der EU-Kommission, 
h) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inklusive der Einhaltung der Publizitätsvorschrif-

ten nach § 2 Abs. 5, 



  

 

i) Unterstützung bei der Beteiligung an der nationalen Vernetzungsstelle und ggf. der 
Europäischen Beobachtungsstelle, 

j) Schriftführung bei den Sitzungen des Vorstandes und des Projektbeirates, 
k) Führung der Vereinskasse, 
l) Selbstevaluierung und Zuarbeit für ein Monitoring und eine Programmevaluierung. 

 
(4) Die Geschäftsführung nimmt mit einem Vertreter in beratender Funktion an der Mitglie-

derversammlung und an den Sitzungen des Vorstandes teil. 
 

§ 14 
Verwaltungsstellen 

 
(1) Das Amt für Ländliche Räume (ALR) hat beratende Funktion für die „LAG AktivRegion 

Schlei-Ostsee“. Es informiert in diesem Sinne über Fördermöglichkeiten und dient als 
Schnittstelle zu den Ministerien. 

 
(2) Für den Bereich der Fischwirtschaftsgebiete übernimmt das zuständige ALR in Zusam-

menarbeit mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume bera-
tende Funktion im Arbeitskreis Fischwirtschaftsgebiete. 

 
(3) Aufgabe des ALR ist die Sicherstellung eines EU-konformen Einsatzes der Fördermittel 

durch die „LAG AktivRegion“. 
 

§ 15 
Arbeitsgruppen 

 
(1) Der Vorstand kann zur Vorbereitung mehrerer oder einzelner Projekte Arbeitsgruppen 

einsetzen. In die Arbeitsgruppen sollen möglichst die für die Umsetzung der integrierten 
Entwicklungsstrategie bzw. eines Projektes relevanten Mitglieder berufen werden. Der 
Kreis der Mitglieder der Arbeitsgruppen ist dabei nicht auf die Mitglieder der LAG Aktiv-
Region Schlei-Ostsee e.V. begrenzt. Zur Mitarbeit in diesen Arbeitsgruppen werden 
vielmehr alle juristischen und natürlichen Personen des Entwicklungsgebietes – gem. § 
1 Abs. 2 – eingeladen, die sich für die Zielsetzung des LAG AktivRegion Schlei-Ostsee 
e.V. engagieren wollen. 

 
(2) Die Arbeitsgruppen haben die Aufgabe, zielkonforme und damit förderfähige Projekte zu 

erarbeiten, einen Finanzierungsplan dafür aufzustellen und eine auf Nachhaltigkeit 
angelegte Umsetzungsstrategie zu entwickeln. 

 
(3) Die einzelnen Arbeitsgruppen können durch Beschluss der jeweiligen Mitglieder mit ei-

ner 2/3-Mehrheit der abgegebenen Stimmen aufgelöst werden. 



 

 

§ 16 
Mitgliedsbeiträge und Finanzierung 

 
(1) Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben. 
 
(2) Die Finanzierung der Geschäftsführung erfolgt durch anteilige Förderung. Die Kofinan-

zierung der Geschäftsführung erfolgt durch die kommunalen Mitglieder. 
 

(3) Die einzelnen Projekte sind von den jeweiligen Maßnahmenträgern zu finanzieren. 
 

(4) Die Verwendung der Mittel unterliegt der Kontrolle der zuständigen Prüfungsbehörden 
des Landes, des Bundes und der Europäischen Union. 

 
§ 17 

Geschäftsjahr 
 
(1) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 

§ 18 
Auflösung des Vereins 

 
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer 2/3-Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen aufgelöst werden. Sofern die Mitgliederversammlung 
nichts anderes beschließt, sind die Vorstandsmitglieder vertretungsberechtigte Liquida-
toren. Frühestens jedoch nach Abwicklung des Förderprogramms. 

 
(2) Wird der Verein aufgelöst, so sind die evtl. vorhandenen Finanz- und 

Vermögenswerte des Vereins nach Maßgabe eines Verteilungsschlüssels an die Mit-
glieder zu verteilen, mit Ausnahme der Fördermittel. Der Verteilungsbeschluss durch die 
Mitgliederversammlung bedarf einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stim-
men. 

 
 
 
 
Diese Satzung wurde auf der ordentlichen Mitgliederversammlung am 03.03.2008 in Süderbra-
rup beschlossen und mit Eintragung in das Vereinsregister Nr. …. rechtswirksam. 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 5: Protokoll der Gründungsversammlung 



  

 

 



 

 

Protokoll über die Gründung des LAG AktivRegion Schlei-Ostsee e.V. am 3. März 2008 
um 20.00 Uhr im Amtsgebäude in Süderbrarup 
 
Sitz in Böklund 
 
Am 03.03.2008 versammelten sich im Amtshaus Süderbrarup in Süderbrarup, Königstraße 5, 
die in der Anwesenheitsliste aufgeführten 48 Personen. Die Anwesenheitsliste ist diesem Pro-
tokoll als Anlage 1 beigefügt. 
 
1. Eröffnung der Versammlung 
 
Herr Hans-Werner Berlau, Kiusballig 6a, 24893 Taarstedt, eröffnet um 20.00 Uhr die Versamm-
lung. Er erklärt vor der Versammlung, dass der Zweck der Versammlung die Gründung des 
LAG AktivRegion Schlei-Ostsee e.V. ist. 
 
Herr Berlau teilte mit, dass die Entwicklungsstrategie zur Anerkennung der LAG AktivRegion 
Schlei-Ostsee mit großen Schritten voranschreitet. Die Region umfasst 76 Gemeinden und drei 
Städte, insgesamt ca. 98.000 Einwohner. Die eingerichteten Arbeitsgruppen mit den Themen-
bereichen Wirtschaft und Landwirtschaft, Tourismus, Geschichte/Archäologie und Baukultur, 
Natur/Umwelt und Klimaschutz, Kommunale Infrastruktur und demographischer Wandel sowie 
Fischwirtschaft haben getagt und bereits verschiedene Projektideen für die Umsetzung und 
Entwicklung der AktivRegion Schlei-Ostsee erarbeitet. 
Ein Kriterium für die Anerkennung als AktivRegion ist die Schaffung einer rechtsfähigen Organi-
sationsform. Wie bereits in diversen Veranstaltungen dargestellt, wird die Gründung eines ein-
getragenen Vereins favorisiert. Der Verein soll eine repräsentative Gruppierung von Partnern 
aus unterschiedlichen Sektoren der Region, wie Kommunen, Wirtschaft, Soziales, Kultur und 
Umwelt einbinden. Im Entscheidungsgremium des Vereins (Vorstand) sind mindestens 50% 
Wirtschafts- und Sozialpartner vertreten.  
 
Herr Berlau schlägt für die Versammlung folgende Tagesordnung vor: 
 

1. Eröffnung der Versammlung 
2. Wahl des Versammlungsleiters 
3. Wahl des Protokollführers 
4. Diskussion und Verabschiedung der Satzung 
5. Feststellung der Vereinsgründung durch den Versammlungsleiter 
6. Bildung eines Wahlausschusses 
7. Wahl der Vorstandsmitglieder, des Vorsitzenden und der beiden Stellvertreter 
8. Bericht über die Entwicklungsstrategie 
9. Entscheidung über die Grundzüge der Entwicklungsstrategie 
10. Bekanntgabe der Terminierung für die Vorstandssitzung 
11. Verschiedenes 

Da sich kein Widerspruch regt, wird nach dieser Tagesordnung verfahren. 
 
2. Wahl eines Versammlungsleiters 
 
Herr Berlau bittet nun, die Wahl eines Versammlungsleiters vorzunehmen.  
Auf Antrag von Herrn Bürgermeister Feodoria, Kappeln, wird Herr Landrat von Gerlach vorge-
schlagen. Der Vorschlag wird mit breiter Mehrheit angenommen. Auf Nachfrage nimmt Herr 
Landrat von Gerlach das Amt an und übernimmt somit die Versammlungsleitung. 
 



  

 

3. Wahl des Protokollführers 
 
Anschließend bittet Herr Landrat von Gerlach die Anwesenden, einen Protokollführer zu bestel-
len. Hierfür schlägt er Tina Asmussen, geschäftsansässig in Böklund, Toft 7, vor. Der Vorschlag 
wird mit breiter Mehrheit angenommen. Frau Asmussen erklärt auf Befragen, dass sie das Amt 
annimmt und die Protokollführung übernimmt. 
 
4. Diskussion und Verabschiedung der Satzung 
 
Anschließend fragt Herr Landrat von Gerlach die Anwesenden, ob sie mit dem Versammlungs-
ziel einer Vereinsgründung einverstanden sind. Die Anwesenden stimmen dem Wunsch der 
Vereinsgründung zu. 
 
Frau Hennig von der Amtsverwaltung Südangeln verliest den vorbereiten und mit dem Ministe-
rium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein abgestimmten Sat-
zungsentwurf, welcher den Anwesenden mit der Einladung zur Gründungsversammlung zuge-
sandt wurde. Die einzelnen Satzungsbestimmungen werden eingehend erläutert und diskutiert. 
 
Folgende Änderungen wurden vor Ort eingefügt: 
 
§ 1 Name, Sitz, Entwicklungsbericht und Rechtsform 
In Abs. 2, letzter Satz, wird die Abkürzung MLUR ausformuliert und lautet dann: Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein.  
Siehe auch § 7 Abs. 3 b zweiter Halbsatz. 
 
§ 2 Ziele und Aufgaben 
In Abs. 2 Satz 1 wird die Abkürzung ELER-VO ausformuliert und lautet dann: Verordnung über 
die Förderung und Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. 
 
§ 3 Mitglieder 
In Abs. 4 wird die weibliche und männliche Form eingefügt. Siehe auch § 8 Abs. 2,  
§ 10 Abs. 1 und § 12 Abs. 1. 
§ 6 Vorstand 
Abs. 4 wird mit letztem Satz „Der/Die Nachrückende verbleibt in dem Wahlturnus des/der Aus-
geschiedenen“ vervollständigt. 
In Abs. 5 wird im ersten Satz “oder Unfähigkeit zur Geschäftsführung“ gestrichen.  
 
§ 7 Zuständigkeiten des Vorstandes 
In Abs. 1, zweiter Halbsatz, wird “nicht der Mitgliederversammlung“ eingefügt. So dass der voll-
ständige Satz lautet: Der Vorstand ist für alle vereinsinternen Angelegenheiten entsprechend 
der Satzung zuständig, sofern diese nicht der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. 
In Abs. 3 b wird die Abkürzung ALR ausformuliert und lautet dann: Amt für ländliche Räume. 
Vor „Kommission“ sollte das Wort “EU“ eingefügt werden, so dass eindeutig die  
EU-Kommission gemeint ist. Zusätzlich wird die Verwaltungsbehörde betitelt, so dass es lautet: 
Berichterstattung gegenüber dem Amt für ländliche Räume (ALR) als Verwaltungsstelle, dem 
MLUR als Verwaltungsbehörde und der EU-Kommission. 
 
§ 8 Arbeitsweise und Beschlussfassung des Vorstandes 
In Abs. 6 werden die Worte „ohne Stimmrecht“ eingefügt, so dass der vollständiger Satz lautet: 
Zu den Sitzungen des Vorstandes können, themenbezogen, Mitglieder der Arbeitsgruppen und 
weitere Fachleute beratend ohne Stimmrecht hinzugezogen werden. 
 



 

 

§ 9 Mitgliederversammlung 
Die Aufzählungen in Abs. 2 werden wie folgt geändert: 

a) Wahl der Vorstandsmitglieder, des/der ersten Vorsitzenden und deren/dessen Stellver-
treter/innen, 

b) Wahl von zwei Kassenprüfern, 
c) Entlastung des Vorstandes nach Vorlage des Jahresberichtes und des Kassenberichtes, 
d) Beschlussfassung über Einsprüche, 
e) Mitgliederaufnahme und Gebietserweiterung, 
f) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 
g) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

 
 
§ 10 Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung 
In Abs. 1 wird der Name „Vorstandsvorsitzender“ wird gestrichen und durch „Vorsitzender“ er-
setzt. Gleiches gilt für den zweiten Satz desselben Absatzes und für § 12 Abs.1 erster Satz. 
Abs. 3 wird in Buchstaben aufgegliedert und zwar von Buchstabe a bis Buchstabe e. 
 
§ 12 Entschädigung 
In Abs. 1, zweitletzter Satz, wird “pro Kalendertag“ eingefügt. So dass der vollständige Satz 
lautet: Im Vertretungsfalle erhält der/die Stellvertreter/Stellvertreterin ein Dreißigstel pro Kalen-
dertag der monatlich gewährten Entschädigung des Vorsitzenden. 
§ 13 Geschäftsführung: LAG Management 
In Abs. 3 a wird das Wort Gremien gestrichen und durch “Organen des Vereins, den Arbeits-
gruppen und dem Arbeitskreis Fischwirtschaftsgebiete“ ersetzt. So dass es vollständig lautet: 
Zuarbeit zu den Organen des Vereins, den Arbeitsgruppen und dem Arbeitskreis Fischwirt-
schaftsgebiete. 
In Abs. 3 g wird das Wort Gremien gestrichen und  durch “Organen des Vereins“ ersetzt, so 
dass es vollständig lautet: Berichterstattung gegenüber den Organen des Vereins, der Verwal-
tungsstelle, der Verwaltungsbehörde und der EU-Kommission. 
In Abs. 3 h wird “nach § 2 Abs. 5“ eingefügt, so dass es vollständig lautet: Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit inklusive er Einhaltung der Publizitätsvorschriften nach § 2 Abs. 5. 
 
§16 Mitgliedsbeiträge und Finanzierung 
In Abs. 4 wird “des Bundes“ eingefügt, so dass der vollständige Satz lautet: Die Verwendung 
der Mittel unterliegt der Kontrolle der zuständigen Prüfungsbehörden des Landes, des Bundes 
und der Europäischen Union. 
 
Am Ende des Satzungsentwurfes wird der Satz “Diese Satzung wurde auf der ordentlichen Mit-
gliederversammlung am 03.03.2008 in Süderbrarup beschlossen und mit Eintragung in das 
Vereinsregister Nr…. rechtswirksam“ angefügt. 
 
Alle Anwesenden sind sich einig, dass der Vorstand über redaktionelle Änderungen des Sat-
zungsentwurfes, die möglicherweise durch das Vereinsregister erfolgen, ohne vorherige Ab-
sprache in der Mitgliedsversammlung bestimmen darf.  
 
5. Feststellung der Vereinsgründung durch den Versammlungsleiter 
 
Abschließend wird die als Anlage 3 zu diesem Protokoll beigefügte Satzung von den Anwesen-
den per Handabstimmung einstimmig angenommen. Herr Landrat von Gerlach erklärt daraufhin 
die Gründung des LAG AktivRegion Schlei-Ostsee e.V. und wünscht allen Mitwirkenden viel 
Erfolg. 
 



  

 

6. Bildung eines Wahlausschusses 
 
Herr Berlau schlägt vor, die Wahlleitung Herrn Landrat von Gerlach zu überlassen.  
 
Die Mitglieder stimmen dem Vorschlag einstimmig per Handzeichen zu.  
Landrat von Gerlach erklärt sich damit einverstanden und nimmt die Wahl an. 
 
7. Wahl der Vorstandsmitglieder, des Vorsitzenden und der beiden Stellvertreter 
 
Herr Landrat von Gerlach schlägt vor, die Wahlen in offener Abstimmung durchzuführen. Hier-
gegen erhebt sich kein Widerspruch. 
 
Herr Landrat von Gerlach gibt bekannt, dass nun entsprechend der verabschiedeten Satzung 
der Vorstand, der/die Vorsitzende, die beiden Stellvertreter/innen und zwei Kassenprüfer/innen 
(eingefügt siehe unter TOP 4, § 9) zu wählen sind. 
 
Zu dieser Reihenfolge ergibt sich kein Widerspruch, und Herr Landrat von Gerlach bittet nun um 
Vorschläge für die Wahl der Vorstandsmitglieder. Er weist darauf hin, dass der Vorstand insge-
samt aus acht kommunalen Mitgliedern und acht nicht kommunalen Mitgliedern besteht.  
 
Es wird für die Wahl der kommunalen Mitglieder vorgeschlagen wie folgt: 
 
Für die Stadt Schleswig Bürgermeister Thorsten Dahl 
Für die Stadt Kappeln stellvertretender Bürgermeister Rainer Moll 
Für das Amt Geltinger Bucht Amtvorsteher Thomas Johannsen 
Für das Amt Haddeby Amtsvorsteher Ralf Feddersen 
Für das Amt Kappeln-Land Amtsvorsteher Peter Martin Dreyer  
Für das Amt Schlei-Ostsee Amtsvorsteher Joachim Siebke 
Für das Amt Südangeln Amtsvorsteher Hans-Werner Berlau 
Für das Amt Süderbrarup Amtsvorsteher Uwe Block 
 
Einer Abstimmung enbloc wird nicht widersprochen. 
 
Abstimmung:     39 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 
Gemäß Satzung sind neben den acht kommunalen Partnern acht nicht kommunale Partner aus 
den Bereichen der Wirtschafts- und Sozialpartner zu wählen. 
 
Eine repräsentative Zusammensetzung wird wie folgt vorgeschlagen: 
 
Wirtschaft  1 Vertreter/in 
Landfrauen  1 Vertreter/in 
Landwirtschaft 1 Vertreter/in 
Archäologie  1 Vertreter/in 
Geschichte  1 Vertreter/in 
Tourismus  1 Vertreter/in 
Soziales  1 Vertreter/in 
Natur- und Umwelt 1 Vertreter/in 
 
Die Mitglieder stimmen der Zusammensetzung einstimmig zu. 
 
Für die Wahl der nicht kommunalen Mitglieder im Vorstand werden folgende Mitglieder vor-
geschlagen:  
 



 

 

1. Für den Bereich Wirtschaft  
schlägt Bürgermeister Feodoria Frau Corinna Graunke von Pro Kappeln e.V. vor. 
Herr Stefan Wesemann als Vertreter der IHK Flensburg wird von Hans-Heinrich Langholz vor-
geschlagen. Beide stellen sich den Anwesenden vor. 
Abstimmung für Corinna Graunke:        10 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 
Abstimmung für Stefan Wesemann:    29 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 
 
Im Ergebnis soll damit Stefan Wesemann den Bereich Wirtschaft im Vorstand vertreten.  
 
Die weiteren nicht kommunalen Mitglieder werden wie folgt vorgeschlagen: 
 
2. Für den Bereich Landwirtschaft  
Herr Johannes Kasparek, Rieseby 
 
3. Für den Bereich Landfrauen 
Frau Ilse Langmaack-Hopmann, Kappeln 
 
4. Für den Bereich der Archäologie 
Herr Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim, Schleswig 
 
5. Für den Bereich Geschichte 
Herr Dr. Ulrich Wilkens, Struxdorf 
 
6. Für den Bereich Tourismus 
Frau Anke Lüneburg, Schleswig 
 
7. Für den Bereich Soziales 
Herr Siegfried Hoefer, Schleswig 
 
8. Für den Bereich Natur- und Umwelt 
Herr Ulf Martensen, Saustrup 
 
Einer Abstimmung enbloc wird nicht widersprochen. 
 
Abstimmung:   39 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 
Nach abgeschlossener Wahl der Vorstandsmitglieder stellt Herr Landrat von Gerlach das Er-
gebnis fest. Alle Gewählten erklären, dass sie das Amt annehmen. Betreffende Personen, die 
an der Gründungsversammlung nicht teilnehmen, haben ihre Zustimmung bereits vorher abge-
geben. 
 
Für das Amt des ersten Vorsitzenden wird Herr Hans-Werner Berlau, Amtsvorsteher des Am-
tes Südangeln, vorgeschlagen. Weitere Vorschläge wurden nicht gemacht. Mit folgendem Er-
gebnis wurde Herr Berlau gewählt: 
 
 Abstimmung:   38 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 1 Enthaltung 
 
Nach abgeschlossener Wahl stellt Herr Landrat von Gerlach das Ergebnis fest. Herr Berlau er-
klärt, dass er die Wahl annimmt. 
 
Für das Amt des ersten Stellvertreter wird Herr Rainer Moll, stellvertretender Bürgermeister 
der Stadt Kappeln, vorgeschlagen. Weitere Vorschläge wurden nicht gemacht. Mit folgendem 
Ergebnis wird Herr Moll gewählt: 
 



  

 

Abstimmung:   38 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 1 Enthaltung 
 
Nach abgeschlossener Wahl stellt Herr Landrat von Gerlach das Ergebnis fest. Herr Moll er-
klärt, dass er die Wahl annimmt. 
 
Für das Amt des zweiten Stellvertreter wird Herr Stefan Wesemann, IHK Flensburg, vorge-
schlagen. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Mit folgendem Ergebnis wird Herr Wese-
mann gewählt: 
 
 Abstimmung:    38 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 1 Enthaltung 
 
Nach abgeschlossener Wahl stellt Herr Landrat von Gerlach das Ergebnis fest. Herr Wesemann 
erklärt, dass er die Wahl annimmt. 
 
Herr Landrat von Gerlach stellt nunmehr fest, dass die Wahlen der Mitglieder des Vorstandes, 
des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter ordnungsgemäß durchgeführt wurden. 
 
Im Zuge der Diskussionen zu Tagesordnungspunkt 4 (Diskussion und Verabschiedung der Sat-
zung) ist sich die Mitgliederversammlung einstimmig einig, zwei Kassenprüfer wählen zu wol-
len. Einer Abstimmung enbloc wird nicht widersprochen.  
 
Es werden Herr Thomas Detlefsen, Lindaunis und Herr Thomas Becker, Karby für das Amt 
der Kassenprüfer vorgeschlagen. 
 
Abstimmung:    39 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 
Herr Detlefsen und Herr Becker erklären auf Befragen, dass sie das Amt annehmen. 
 
Herr Berlau übernimmt nun den Vorsitz. Er dankt Herrn Landrat von Gerlach für die durchge-
führten Wahlen. Anschließend dankt er allen Anwesenden für das ihm entgegengebrachte Ver-
trauen und spricht auch den Gewählten für ihre Bereitschaft zur Übernahme der Ehrenämter 
seinen Dank aus. 
 
Der Vorsitzende Herr Hans-Werner Berlau bringt seine Überzeugung zum Ausdruck, dass bei 
tatkräftiger Unterstützung aller Vereinsmitglieder die Ziele des LAG AktivRegion Schlei-Ostsee 
e.V. erreicht werden würden. Abschließend wünscht er allen Mitgliedern viel Freude im neu ge-
gründeten Verein. 
 
8. Bericht über die Entwicklungsstrategie  
 
Frau Plewa berichtet anhand einer Präsentation die Entwicklungsstrategie AktivRegion. 
Diese ist als Anlage zum Protokoll angefügt. 
 
9. Entscheidung über die Grundzüge der Entwicklungsstrategie  
 
Die Mitglieder stimmen den dargestellten Grundzügen zur Entwicklungsstrategie AktivRegion 
einstimmig zu. 
 
10. Bekanntgabe der Terminierung für die Vorstandssitzung 
 
Frau Hennig gibt den 11. März 2008, 19.00 Uhr in Steinbergkirche als Termin für die erste Vor-
standssitzung des AktivRegion Schlei-Ostsee e.V. bekannt. 
Zudem findet am 7. April 2008 die Vereinsgründung des Naturpark e.V. statt. Uhrzeit und Ta-
gungsort sind noch nicht bekannt. 



 

 

11. Verschiedenes 
 
Herr Berlau fragt nun, ob noch Wortmeldungen vorliegen oder das Wort gewünscht wird. Da 
keine Wortmeldungen vorliegen, schließt der 1. Vorsitzende um 22.20 Uhr die Versammlung. 
 
Süderbrarup, den 03.03.2008 
 
 
 
_________________       __________________ 
1. Vorsitzender       Schriftführerin 
 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 6: Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Gründungsversamm-
lung und Vorstandssitzung



  

 



 

 



  

 



 

 



  

 



 

 



  

 



 

 

 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 7: Kofinanzierungserklärungen 



  

 



 

 



  

 



 

 



  

 

 



 

 

 



  

 



 

 



  

 



 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


